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nahmsweise als Gratiale sehr bedürftigen kinderreichen Witwenzuerkannt623).
Die Übertragung der Witwenprovision auf die zurück¬gebliebenen Kinder war unstatthaft, doch wurden die Doppelwaisenin der Regel auch mit zeitlichen Provisionen in der halben Höhe derProvision ihrer Mutter bis zur erreichten Vogtbarkeit bedacht624).Das Salzamt hatte zu achten, daß die mit solchen Zuchtgeldernbeteilten Kinder mit sonderbarem Eifer in katholischer Religion undGottesdienst erzogen wurden625). Studierende Waisen behielten ihreStipendien und konnten solche auch bekommen, kranke und krüppel¬hafte Waisen fanden im Hallstätter Salinenspital Aufnahme oderwurden aus dessen Mitteln mit der einfachen oder doppelten Spital¬portion beteilt626). Enkelkinder hingegen waren vom Provisions-bezuge und von sonstigen Unterstützungen ausgeschlossen

*526

527).

5. Krankenfürsorge.
Das Sanitätswesen in Oberösterreich stand schon frühzeitigunter der Oberaufsicht graduierter Ärzte. Nach der LandesordnungKaiser Maximilian I. haben bereits 1518 Bestimmungen über dieArzneitaxe in den Apotheken bestanden und 1555 wurden Vor¬schriften erlassen, welche die Apotheker bei der Bereitung der Arz¬neien zu beobachten hatten. Die oberösterreichischen Landständebesaßen schon vor 1555 ihre eigenen Medici, 1583 wurden vier solchein den ständischen Dienst aufgenommen, die in Linz, Wels, Ennsund Freistadt ihren Wohnsitz hatten 528). Es kann daher mit einigemRecht angenommen werden, daß die Krankenfürsorge dieser Zeitauch im Kammergut eine ähnliche Pflege genossen hat, wenn auchdas Salinenarchiv hierüber keinen Aufschluß zu geben vermag. DerHofmedikus Johann Peter Magno, dessen ausständiger Gehalt 1616aus den alten Salzfertigerresten bezahlt werden sollte, dürfte beiHofe bedienstet gewesen sein. Der erste in den Resolutionsbücherngenannte Salzamtsphysikus war Dr. Braun; er bezog 1628 eine

523) Res. 1744, S. 743; 1745, S. 26.524) Res. 1750, S. 714.
s26) Res. 1733, S. 637.
526) Res. 1686, S. 405; 1727, S. 299; 1748, S. 430.527) Res. 1706, S. 405.
525) Ulrich, Sanitätswesen im 16. Jahrhundert, Museum Franzisco Caro¬linum 1855, S. 6.
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